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VERSICHERUNGEN FÜR ELTERNVEREINE

Elternvereine und ihre Funktionärinnen und Funktionäre brauchen für ihre Tätigkeit eine entsprechende
Absicherung. Risiken wie die Durchsetzung beziehungsweise Abwehr von Schadensersatzansprüchen,
aber auch die möglichen Haftungsverpf Ichtungen, zum Beispiel aus der Veranstaltungstätigkeit, gehören
zum Alltag des Vereinslebens.

Daher ergriff der Vorstand des Österreichischen Verbands der Elternvereine an öffentlichen Pf lichtschulen
(Dachverband) die lnitiative und erarbeitete gemeinsam mit der Wiener Städtischen und der UNIQA
Versicherungen AG zwei spezifische Elternvereinsversicherungen (Rechtsschutz und Haftpflicht).

Einzige Voraussetzung für den Abschluss der Versicherungen ist die Mitgliedschaft in einer der Landes-
beziehungsweise Bundesvereinigungen der Elternvereine (Landesverband oder Österreichischer Verband
der Elternvereine an den öffentlichen Pflichtschulen, Landes- oder Bundesverband der Elternvereine an
höheren und mittleren Schulen, Verband der Elternvereine an den höheren und mittleren Schulen Wiens,
Hauptverband katholischer Elternvereine Österreichs). Diese Verbände schließen die Rahmenverträge mit
den Versicherungen ab (dadurch sind gleichzeitig auch die jeweiligen Verbände und ihre Funktionärinnen
und Funktionäre mitversichert).

Die beiden Versicherungen sind ein weiterer Vorteil aus der Mitgliedschaft des Elternvereins beim
zuständigen Verband.

Gegenüber den einzelnen Verbänden/Elternvereinen tritt die Wiener Städtische (gemäß Vereinbarung)
als Ansprechpartner auf.

ln unserem Angebot wurden die speziellen Bedürf nisse der Elternvereine berücksichtigt und der
Haftungsumfang in der Haftpf lichtversicherung erweitert.

Hotline
für Schute und Eltern

0675fii0402t-0
Stei risshe Elte rnvertretu n g

Für telefonische Auskünfte in Rechtsschutz-Schadensangelegenheiten steht lhnen
Herr Mag. Herbert SCHROTT, Tel. 050 350-27572, E-Mail: h.schrott@wienerstaedtische,at,
f ur Haftpflichtversicherungsf ragen
Herr Heinz SCHRAIVSEIS, Tel. 050 350-22779, E-Mail: h.schramseis@wienerstaedtische.at,
f ür alle anderen Fragen
Herr Gerha rd HAU B ERT, Tel. 050 350 -22454, E- Mail: g. ha ubert@wie nerstaedtische. at,
oder
Herr Gregor PLACZEK, Tel. 050 350-22447, E-Mail: g.placzek@wienerstaedtische.at,
zur Verfügung.

l\4edieninhaber und Herste ler: WLENER STADTISCHE Verslcherung AG Vlenna lnsurance Group
Verlags- und Herstellungsortr Wien; Bildnachweis: WIENER STÄDTlSCHEVersicherung AG Vienna Insurance Group
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Der Versicherungsschutz erfolgt durch die WIENER STADTISCHE Versicherung AG gemeinsam mit der ARAG
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs AG und begründet sich auf den Allgemeinen Bedingungen für die
Rechtsschutz-Versicherung (ARB 1988).

Wer ist versichert?

Der Elternverein, alle seine Funktionärinnen und Funktionäre (Klassenelternvertreterlnnen, Elternausschussmit-
glieder) und alle im Auftrag des Elternvereins ohne Bezahlung tätigen Mitarbeiterlnnen, zum Beispiel ehrenamtliche
Helferlnnen bei Veranstaltungen, soweit deren Tätigkeit im Auftrag oder lnteresse des Vereins erfolgt. Dies gilt für
Sitzungen und Veranstaltungen des Elternvereins; Veranstaltungen der Schule und schul-
bezogene Veranstaltungen, bei denen Elternvertreterlnnen im Auftrag des Vereins teilnehmen oder mitwirken.

Der Rechtsschutz gilt auch für Versicherungsfälle, die durch die Teilnahme an regionalen und überregionalen
Veranstaltungen entstehen (zum Beispiel Bezirkssitzungen; Enlsendung zu Sitzungen anderer Einrichtungen
im Auftrag des Elternvereins, wie Vorsprachen bei der Schulaufsicht und anderen Behörden) beziehungsweise
auf dem direkten Weg von oder zu allen hier angef ührten Veranstaltungen.

Mitversichert sind in Ausübung ihrer Funktion auch alle Funktionärinnen und Funktionäre der Regional-, Landes-
und Bundesgliederungen der Elternvereinsverbände.

Was ist versichert?

Schadensersatzansprüche:
Die Kosten der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gesetzlicher Haftpf lichtbestimmungen privat-
rechtlichen lnhalts.

Beispiele:
Auf dem Weg zu einer Veranstaltung des Elternvereins wird ein Funktionär als Fußgänger oder lnsasse eines nicht
ihm gehörenden Kfz oder als Benutzer eines öffentlichen Verkehrsmittels verletzt:
Schadensersatzansprüche gegen den schuldtragenden Verkehrsteilnehmer.

Auf dem Heimweg von einer Sitzung stürzt die Schriftf ührerin auf einem trotz Glatteises nicht gestreuten
Gehsteig: Durchsetzung eines Schadensersatzes gegen den Hauseigentümer.

ln der Schule wurden Geldbeträge eingesammelt, jedoch nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang zweck-
entsprechend verwendet (Essensbeiträge, Ankauf von Lernmitteln, Skikursbeiträge etc.)
Der Elternverein hat in einer Sitzung beschlossen, die Ansprüche der Eltern gemeinsam durchzusetzen.

Während einer vom Elternverein organisierten Veranstaltung wird ein Mitarbeiter von einem Hund gebissen:
Durchsetzung der Schadensersatzansprüche gegen den Hundehalter.

Die Kassierin/Der Kassier veruntreut das Sparbuch beziehungsweise das Vermögen des Elternvereins und ist nicht
bereit, das Geld zu ersetzen. Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs, wenn der Elternvereins-
ausschuss dies in einer Sitzung mehrheitlich beschlossen hat.

Verteidigung in einem Straf verfahren:

Versichert ist die Abdeckung der Kosten der Verteidigung in einem Strafverfahren vor Gerichten oder Verwaltungs-
behörden wegen straf barer fahrlässiger Handlungen oder Unterlassungen.

Beispiele:
Bei einer Veranstaltung des Elternvereins wird ein Kind verletzt, der Staatsanwalt wirft dem verantwortlichen
Funktionär eine Verletzung der Aufsichtspf licht vor.

Durch ein Missgeschick kommt es zu einer Verletzung einer anderen Person - dem ehrenamtlichen Mitarbeiter
wi rd fa hrlässi ge Körpe rverlet zung zu( Last ge legt.

Welche Leistungen erbringt der Versicherer?

Kosten für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung, zum Beispiel Übernahme der Kosten einer Rechts-
anwältinieines Rechtsanwalts (diese/dieser kann vom Elternverein selbst gewählt werden, wenn die Rechtsanwäl-
tin/der Rechtsanwalt am Gerichtssitz ihre/seine Anwaltskanzlei hat).

Übernahme der Kosten (Kostenvorschüsse) für vom Gericht beigezogene Sachverständige, Zeuglnnen oder
Dolmetscherlnnen.

Übernahme von Kostenzahlungen an die Gegenseite in einem Zivilverfahren, soweit der versicherte Eltern-
verein dazu verpflichtet ist oder wurde.

Die Rechtsschutzversicherer tragen nicht nur die notwendigen Kosten, sondern sorgen mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln f ür die Wahrnehmung der rechtlichen lnteressen der versicherten Elternvereine.

Wo gilt diese Versicherung?

ln Österreich, Europa und den angrenzenden Mittelmeerländern.
Die Versicherungssumme beträgt pro Versicheru ngsfal I EUR 21.801,85.

Versicherungsprämie:

Die jährliche Prämie kostet EUR 3,20 inklusive aller Steuern und Abgaben pro Elternverein. Dieser Betrag wird
über die Mitgliedsbeiträge bei den Landesverbänden eingehoben (entweder durch Erhöhung des Mitgliedsbeitrags



oder durch einen ,,Zuschlag" zum Mitgliedsbeitrag. Versichert sind in der Regel alle Mitgliedsvereine eines Lan-
desverbands, wenn die einzelnen Elternvereine ihren Mitgliedsbeitrag bis 31. Dezember des
laufenden Jahres eingezahlt haben (Stichtag).

Versicherungsdauer:

Jeweils mit Beginn des laufenden Schuljahrs bis zum Ende des nächsten Kalenderjahrs, wenn der Mitgliedsbei-
trag bis 31. Dezember des laufenden Schuljahrs beim Landesverband eingelangt iit.

Was ist bei Eintritt eines Versicherungsfalls zu tun?

. Alle Belege und Beweise sichern.

. Namen möglicher Zeuglnnen notieren.
o Forderungen zusammenstellen.
. Den Schadensfall unverzüglich der Wiener Städtischen melden.

' Das Büro des jeweiligen Landesverbands informieren, damit dieser der Wiener Städtischen
die Mitgliedschaft und damit den Versicherungsschutz bestätigt.

Bei Anrufen aus anderen Bundesländern werden Sie von derVersicherung selbstverständlich zurückgerufen.
Nach Vorliegen der Meldung bei der Versicherung berät Sie diese im Einvernehmen mit lhrer Rechtsanwältin/
lhrem Rechtsanwalt über die zu wählende Vorgangsweise beziehungsweise betraut eine versierte Rechts-
anwältin/einen versierten Rechtsanwalt mit I hrer Vertretung.

Der Versicherungsschutz erfolgt durch die WIENER STADTISCHE Versicherung AG gemeinsam mit der UNIeA
Versicherungen AG und begründet sich auf den Allgemeinen und Ergänzenden Allgämeinen
Bedingungen für die Haftpflichtversicherune (AHVB 2005 und EHVB 2005).

Wer ist versichert?

Der Elternverein, alle seine Funktionärinnen und Funktionäre (Klassenelternvertreterlnnen, Elternausschussmit-
glieder) und alle im Auftrag des Elternvereins ohne Bezahlung tätigen Mitarbeiterlnnen (ehrenamtliche Helferln-
nen) fÜr alle statutengemäßen Tätigkeiten des Elternvereins, auch im Rahmen schulbezogener Veranstaltungen,
innerhalb und außerhalb der Schule, soweit der Elternverein beziehungsweise dessen Funktionärinnen und
Funktionäre selbstständig und eigenverantwortlich bei diesen Veranstältungen tätig sind.

Veranstaltungen der Klassenelterngemeinschaften sind nur dann mitversichert, wenn die Klasseneltern-
vertreterlnnen mit Zustimmung oder im Auftrag des Elternvereins tätig werden (protokollierter Beschluss durch
den Elternausschuss erforderlich).

Mitversichert sind auch alle Regional-, Landes- und Bundesverbände und deren Funktionärinnen und Funk-
tionäre im Rahmen ihrer statutengemäßen Tätigkeiten.

Was ist versichert?

Dle Erf üllung von Schadensersatzverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen lnhalts, die dem Elternverein als Versicherungsnehmer wegen eines personenschadens, eines Sachscha-
dens an beweglichen und unbeweglichen Sachen oder eines Vermögensschadens erwachsen.
Weiters erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf den Bestand und den Betrieb von Luft- und Hüpf-bur-
gen im Zuge einer Veranstaltung. Dieser Versicherungsschutz gilt subsidiär.
Versichert sind auch Schäden, die durch Benutzung, Bearbeitung oder sonstige Tätigkeiten an unbeweg-
lichen Sachen (Gebäuden, Gärten, Grünflächen, öffentlichen Plätzen et cetera) entstehen.
Der Schadensersatz wird unabhängig davon geleistet, ob diese ,,unbeweglichen Sachen,, im Eigentum des
Elternvereins stehen, von ihm gemietet wurden oder ihm für statutengera13" tatigxriten kostenlos zur ein-mali-
gen oder dauernden Nutzung überlassen wurden. Bei diesen Schäden an unbeweglichen Sachen gilt ein Selbst-
behalt von EUR 200,-.

Beispiele:
Ein/e Mitarbeiterln des Elternvereins befestigt im Zuge der Vorbereitung einer lnformationsveranstaltung des EI-
ternvereins Schautafeln an der Wand des Turnsaals und beschädigt dabei die Wandverkleidung.
Gedeckt ist dabei jener Schadensanteil, der EUR 200,- übersteigt.

lm Rahmen eines Elternsprechtags präsentiert der Elternverein einen Bücherstand, bei dem die Eltern Bücher
kostenlos tauschen können. Der Bücherstand wurde aus Versehen schlecht vernagelt, an einem
herausstehenden Nagel zerreißt ein Schüler seinen Winteranorak.
Der Schaden an der Jacke wird durch die Haftpflichtversicherung ersetzt.
Bei einem Elternsprechtag organisiert der Elternverein ein Buffet für die wartenden Eltern. Dabei geht unab-
sichtlich eine Kaffeekanne zu Bruch, ein Elternteil schneidet sich an den Splittern.
Allfällige Schadensersatzansprüche deckt die Versicherung ab.



lm Zuge einer vom Elternverein organisierten Exkursion zu einer Ausstellung wird ein Schüler beim Aussteigen
aus dem Autobus durch die Bustür verletzt, die sich plötzlich schließt. Die Eltern stellen Schadensersatz-
ansprüche an den Elternverein als Organisator der Exkursion. ln diesem Fall prüft die Versicherung die Haftungs-
frage und übernimmt die Kosten der Verteidigung in einem eventuellen Strafverfahren beziehungsweise die
Kosten für die Abwehr ungerechtfertigter Schadensersatzansprüche in einem Zivilverfahren. Gerechtfertigte
Schadensersatzansprüche werden abgegolten, wenn der Elternverein beziehungsweise seine Mitarbeiterlnnen
nicht vorsätzlich gehandelt haben.

Was ist nicht versichert?

r Nicht versichert sind alle Veranstaltungen, die mit einer Nächtigung verbunden sind.
o Nicht versichert sind rein gesellige Veranstaltungen der Elternvereinsfunktionärinnen und -funktionäre für sich

selbst (zum Beispiel Heurigenbesuch des Elternausschusses).

Welche Leistungen erbringt der Versicherer?

Der Versicherer leistet Schadensersatzzahlungen im Fall berechtigter Ansprüche bis zu einem Gesamtausmaß
von EUR 750.000,- pro Schadensfall bei Personen-, Sach- oder Vermögensschäden.

Der Versicherer leistet Schadensersatz f ür Schäden an unbeweglichen Sachen, auch wenn diese sich nicht im

Eigentum des Elternvereins bef inden, bis zu einem Höchstbetrag von EUR 7.500,- pro Versicherungsfall bei

einem Selbstbehalt durch den Versicherungsnehmer von EUR 200,-.
Der Versicherer übernimmt die erforderlichen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, die zur Feststellung
oder zur Abwehr einer behaupteten Schadensersatzpf licht erforderlich sind.

Ebenfalls versichert sind die Kosten der über Weisung der Versicherung geführten Verteidigung in einem
al lfäll igen Strafverfahren.

Wo gilt diese Versicherung?

ln Österreich und den angrenzenden Staaten.

Versicherungssumme:

EUR 750.000,- pro Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden sowie daraul zurückzuführende
Vermögensschäden.

Für Schäden an unbeweglichen Sachen EUR 7.500,- pro Schadensfall bei einem Selbstbehalt von

EUR 200,-.

Versicherungsprämie:

Die jährliche Prämie beträgt EUR 15,- inklusive aller Steuern und Abgaben pro Elternverein. Den Eltern-
vereinen werden über die einzelnen Landesverbände Zahlscheine zur Verf ügung gestellt.

Die Versicherung wird durch den einzelnen Elternverein durch Einzahlung der Prämie aktiviert, jeder

Elternverein kann daher selbst entscheiden, ob er die Haftpflichtversicherung abschließen will.

Voraussetzung fur den Abschluss der Haftpflichtversicherung zu den beschriebenen Bedingungen istjedoch die

Mitgliedschaft bei einem der Dachverbände der Elternvereinigungen, der mit den beteiligten Versicherungen eine

Grundsatzvereinbarung abgeschlossen hat.

Versicherungsdauer:

Die Versicherung beginnt um 0 Uhr des der Einzahlung folgenden Tages und endet mit 31. Dezember des
folgenden Kalenderjahrs (wenn die Prämie bis 31. Dezember des laufenden Schuljahrs eingezahlt wurde).

Was ist bei Eintritt eines Versicherungsfalls zu tun?

o Unverzügliche Meldung bei der Wiener Städtischen (bei Herrn Heinz SCHRAMSEIS, Tel. 050 350-22719,
E-Mail: h.schramseis@staedtische.co.at).

. Sicherung aller Beweise und Aufnahme der Daten von möglichen Zeuglnnen.
e Sofortige Meldung an die Versicherung, wenn

a) Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden;
b) eine Strafverfügung an den Elternverein zugestellt wird;
c) ein Verwaltungs- oder Strafverfahren gegen den Elternverein oder eine seiner Funktionärlnnen

eingeleitet wurde;
d)wenn seitens Dritter Schritte zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadensersatzforderungen getätigt

werden.

Je nach Haftungssituation entscheidet der Versicherer darüber, ob und in welcher Höhe ein Schadensersatz-an-
spruch befriedigt wird beziehungsweise welche Schritte notwendig sind, um einen ungerechtfertigten
Anspruch abzuwehren.


